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1. Anlass und Erfordernis der Planung  

  Das Baufeld 1 wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
vom 5.6.1997 in das Sanierungsgebiet Altberesinchen aufgenommen. Die-
ser Beschluss trat im September 1997 in Kraft. 

 

  Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Altberesinchen Baufeld 1“ 
ist ein Bebauungsplan erarbeitet worden, der am 04.05.2005 in Kraft trat. 
Damit sind die Ziele der Planung in Teilbereichen des Baufeldes 1 defi-
niert, die vornehmlich auf den Ausgleich von Missständen im übrigen Sa-
nierungsgebiet orientiert sind. Es wurde eine Verkaufsstelle (mit Parkie-
rungsmöglichkeiten) errichtet, ein Spielplatz wurde auf dem Gelände um-
gesetzt. Für die bauliche Fassung des Sanierungsgebietes ist in nördlicher 
Verlängerung der Peitzer Straße ein Mischgebiet vorgesehen. 

 

  Auf Grund der seinerzeit mit einem Investor vorabgestimmten und im städ-
tebaulichen Konzept verankerten Bebauung, wurde eine städtebaulich er-
forderliche Mindestgeschossigkeit nicht festgesetzt. Nachdem der Investor 
das Vorhaben aufgegeben hat, ist die Festsetzung der städtebaulich er-
forderlichen Mindestanzahl von Geschossen für die künftige Bebauung des 
noch kommunalen Grundstücks nun nachzuholen. Die Umsetzung des 
städtebaulichen Konzeptes soll damit vollständig sichergestellt werden. 

 

  Der 30. Stadtverordnetenversammlung lag der inhaltlich gleichlautende 
Beschluss bereits zur Abstimmung vor. Nach der Annahme des Plan-
änderungsvorschlages der Stadtverwaltung im Stadtentwicklungsaus-
schuss erfolgte eine Ablehnung der Vorlage in der Stadtverordnetenver-
sammlung, da dort der Zusatzantrag gestellt wurde: „Die Stadtverwaltung 
wird aufgefordert, als Grundstückseigner des betreffenden Teils des Bau-
feld 1 in Altberesinchen unbedingt darauf hinzuwirken, dass ein an dieser 
Stelle vorgesehenes und zu errichtendes Bauwerk in seiner Gestaltung zB. 
der Dachgestaltung und Geschossigkeit, den in Altberesinchen allgemein 
üblichen und hier insbesondere den gegenüberliegenden Häusern, ent-
spricht.“ 
Die Prüfung des Antrages erfolgte. 
Die dem Mischgebiet gegenüberliegende Seite der Cottbuser Straße ist 
Bestandteil des Bebauungsplanes BP-03-004.5 „Altberesinchen West“. 
Festgesetzt ist darin zwischen der Peitzer und der Fürstenberger Straße 
max. viergeschossige, im Eckbereich der Fürstenberger Straße max. fünf-
geschossige Bebauung. Festsetzungen zu Dachformen gibt es nicht. In der 
Örtlichkeit vorhanden hat 

- die neu errichtete Eckbebauung zur Fürstenberger Straße (Cottbu-
ser Straße 6) fünf Geschosse, davon ist eines als ein Staffel-
geschoss ausgebildet und darüber ein flach geneigtes Dach 

- der restliche gründerzeitliche Baubestand (Cottbuser Straße 3-5) 
vier Geschosse mit Satteldach 

Zwischen der Leipziger und der Peitzer Straße ist max. drei- und vier-
geschossige Bebauung festgesetzt, Dachformen sind auch hier kein Be-
standteil des Festsetzungskataloges. In der Örtlichkeit vorhanden hat 

- die Bebauung Ecke Leipziger Straße 189 und Cottbuser Straße 1a 
vier Geschosse und sogenannte „Berliner Dächer“ 

- im mittleren Bereich sind viergeschossige Gebäude mit Sattel-
dächern vorhanden 

- die Bestandsbebauung Ecke Peitzer Straße hat drei Geschosse 
und ein Satteldach. 

Im gesamten Gebiet Altberesinchen gibt es eine Streuung der um-
gesetzten Dachformen von Satteldächern, sogenannten Berliner Dächern, 
über Sonderformen bis zu Flachdächern bzw. sehr flach geneigten 
Dächern. 
In der Heranziehung der Umgebungsbebauung ist weiterhin zu beachten, 
dass es sich mit der Mischgebietsbebauung (MI 1 und MI 2) im Baufeld 1 
um eine solitäre Bebauung handelt. Auf Grund der Baufensterfestsetzung 
im rechtskräftigen Bebauungsplan ist eine Quartiersbebauung nicht mög-
lich. Bereits dieser Umstand impliziert eine – von der Bebauung der Quar-
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tiere Altberesinchens – abgesetzte Architektur. Auf weitere einschränkende 
Festsetzungen wird aus diesem Grund verzichtet. 
Durch die Eigentumsverhältnisse und die Lage des Grundstückes im Sa-
nierungsgebiet ist sichergestellt, dass hier eine sparsame planungsrecht-
liche Ergänzung des Bebauungsplanes zur Sicherung der Sanierungsziele 
und städtebaulichen Ziele ausreichend ist. Gleichzeitig werden Über-
regelungen vermieden. Die erforderliche städtebauliche Qualität einer Be-
bauung dieses Standortes kann sichergestellt werden, da im Vorfeld von 
Veräußerungen kommunaler Grundstücke Bebauungskonzepte vorzulegen 
und mit der Stadtverwaltung bzw. dem Sanierungsträger abzustimmen 
sind. 

2. Abgrenzung  

  Die Änderung wird im Mischgebiet entlang der Cottbuser Straße 
vorgenommen. Die Fläche ist nicht bebaut. 
Das betroffene Flurstück 140 der Flur 62 befindet sich derzeit im Eigentum 
der Stadt Frankfurt (Oder). 

 

3. Übergeordnete Planungen und vorbereitende Bauleitplanung  

  Ziele der Raumordnung und Landesplanung werden durch die Änderung 
des Bebauungsplans nicht berührt, da diese sich nur auf einen kleinen 
Teilbereich des Plangebietes erstreckt, auswirkt und Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden. 

 

  Die Planungsänderung berührt keine Darstellungen des Flächennutzungs-
planes der Stadt Frankfurt (Oder). 
Für die Änderung des Bebauungsplans sind keine überörtlichen oder sons-
tigen bestehenden Planungen relevant. 

 

4. Planinhalt  

 4.1. Bebauung und Nutzung  

  Im südöstlichen Bereich ist ein Mischgebiet ausgewiesen. Die Baugrenzen 
ermöglichen eine straßenbegleitende Bebauung. Durch die Festsetzung 
der Baugrenze im östlichen Teil soll die Fürstenberger Straße einen bau-
lichen Abschluss zum Bahngelände erhalten. Die Geschossigkeit passt 
sich der gegenüberliegenden Bebauung an. 

 

  Die Festsetzungen für dieses Mischgebiet waren konzipiert auf der Grund-
lage einer damals vorgesehenen Grundstücksnutzung, deren Bebauung 
weitestgehend vorabgestimmt war. Aus diesem Grund wurde eine städte-
baulich erforderliche Mindestgeschossigkeit nicht festgesetzt. 
Dies ist nun nachzuholen. Die Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes 
ist damit sichergestellt. 

 

 4.2. Planungsrechtliche Festsetzungen, Maß der baulichen Nutzung  

  Die festgesetzte Maximalgeschossigkeit wird zwingend vorgesehen. Planfestsetzung 

  Damit passt sich die Geschossigkeit der gegenüberliegenden Bebauung 
der Cottbuser Straße (dort: fünfgeschossig) an. Gleichzeitig wird auf Grund 
der nicht festgesetzten Ausbildung des Daches bewusst ein Gestaltungs-
spielraum eröffnet, der eine variable Grundstücksnutzung und Gebäude-
gestaltung ermöglicht. Dennoch ist es erforderlich, eine vier-, bzw. eckbe-
tonende fünfgeschossige Bebauung umzusetzen, was einer (Gesamt-) 
Gebäudehöhe von mindestens 11 Metern entspricht. 
Ohne die (zwingende) Festsetzung der Geschossigkeit ist die Errichtung 
einer eingeschossigen Bebauung in diesem Bereich möglich, was zu einer 
fehlenden Raumbildung und zur fehlenden Einbindung des gesamten Bau-
feldes 1 in das Sanierungsgebiet Altberesinchen führen würde. 

 

  Städtebauliche Auswirkungen 
Die städtebaulich erwünschte Gebäudehöhe und damit das erforderliche 
Gewicht im Bereich wird durch die Festsetzungsänderung sichergestellt. 

 

  Auswirkungen auf die Umgebungsbebauung 
Durch die Lage des Baufeldes sind Auswirkungen auf umliegende Be-
bauungen nicht zu erwarten. 

 

  Auswirkungen auf den Verkehr  
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Die vier bzw. fünf Geschosse waren ohnehin möglich. Weitere Aus-
wirkungen auf den Verkehr sind nicht ersichtlich. 

  Auswirkungen auf private Belange und Wertung 
Auswirkungen auf private Belange ergeben sich für den Grundstückseigen-
tümer des Mischgebietes. Eine vier- bzw. fünfgeschossige Bebauung soll 
nun zwingend erforderlich sein. Da eine vier- bzw. fünfgeschossige Be-
bauung städtebaulich erwünscht und planungsrechtlich möglich war, ist ein 
Nachteil nicht zu erkennen, zumal ausreichende Gestaltungsspielräume für 
umzusetzende Gebäude verbleiben. Hier muss das ggf. (später) vor-
liegende private Interesse, niedriger zu bauen, zurücktreten und wird im 
Rahmen der gemeindlichen Abwägung zu der Bebauungsplanänderung 
überwunden. 

 

5. Verfahren und Beteiligungen  

  Durch die vorgesehenen partiellen Änderungen des Bebauungsplans wer-
den die Grundzüge der Planung nicht berührt, da die Art der baulichen 
Nutzung nicht verändert wird und die Veränderungen des Maßes der bau-
lichen Nutzung, sowie der sonstigen Festsetzungen des bisherigen Be-
bauungsplans geringfügig sind. Sie entwickeln keine negativen Aus-
wirkungen auf die Umgebung oder auf Betroffene im Umfeld. 
Durch die Änderung wird keine Zulässigkeit eines Vorhabens begründet, 
das der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
UVP-Gesetz unterliegt und es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in §1 Abs.6 Nr.7 Baugesetzbuch genannten Schutz-
güter. 
Die Änderung des Bebauungsplanes soll daher im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 Baugesetzbuch durchgeführt werden. Damit kann von der früh-
zeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §3 Abs.1 und §4 Abs.1 Bau-
gesetzbuch abgesehen werden. Gleichzeitig kann auf eine Umweltprüfung 
nach §2 Abs.4 und auf einen Umweltbericht nach §2a Baugesetzbuch, so-
wie auf eine Angabe nach §3 Abs.2 Satz 2 Baugesetzbuch, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, verzichtet werden. 

Verfahren 

  Eine betroffene Öffentlichkeit gibt es nicht, da sich das Grundstück des 
Mischgebietes derzeit im Eigentum der Stadt Frankfurt (Oder) befindet. Ei-
ne Beteiligung ist somit nicht erforderlich, die Stadt Frankfurt (Oder) vertritt 
ihre Belange selbst. 

Beteiligung der 
Öffentlichkeit 

  Die berührten öffentlichen Belange des Städtebaus vertritt die Stadt Frank-
furt (Oder) selbst. Eine Beteiligung von Behörden ist deshalb nicht er-
forderlich. 

Beteiligung der 
Behörden und 
sonstige Träger 
öffentlicher Be-
lange 

6. Flächenbilanz  

  Die Flächenbilanz des gesamten Plangebietes verändert sich durch die 
Änderung des Bebauungsplans nicht. 
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